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1. PLANAUFSTELLUNG 

Auf Grund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Verwaltungsausschuss 

der Gemeinde Vollersode in seiner Sitzung am ééé.. die Aufstellung der Außenbe-

reichssatzung ĂBornreihe - Neuaufstellungñ beschlossen. 

2. PLANUNTERLAGE 

Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom Vermessungsbüro Bruns zur Verfügung 

gestellten automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) im Maßstab 1 : 2.500 erstellt worden. 

3. GELTUNGSBEREICH 

Das Plangebiet befindet sich zwischen Geestkante und Hammeniederung an der Bornreiher 

Straße und umfasst eine Fläche von ca. 50,14 ha. Die räumliche Lage des Plangebietes ist 

der nachfolgenden Abbildung, die genaue Lage und Abgrenzung der Planzeichnung zu ent-

nehmen. 

 

Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes (Quelle: LGLN) 
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4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN 

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Nieder-

sachsen (LROP) formuliert und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für den 

Landkreis Osterholz (RROP) konkretisiert. Im RROP können darüber hinaus weitere Ziele 

festgelegt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) sind zudem die Grund-

sätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensent-

scheidungen zu berücksichtigen. 

Obwohl es sich bei der vorliegenden Planung um keine Bauleitplanung handelt, ist es pla-

nungsrechtlich erforderlich sicherzustellen, dass die Planung Ămit einer geordneten stªdte-

baulichen Entwicklung vereinbar istñ (Ä 35 Abs. 6 BauGB). Daher werden nachfolgend die 

planungsrelevanten landesplanerischen und raumordnerischen Ziele und Grundsätze darge-

legt. 

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen enthält folgende raumordnerische 

Grundsätze und Zielvorgaben zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sowie zur 

Entwicklung der Siedlungsstruktur, die für die vorliegende Planung relevant sind: 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes  

1.1 01 ĂIn Niedersachsen und seinen Teilrªumen soll eine nachhaltige Entwicklung die Vo-

raussetzung für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen 

schaffenñ. 

1.1 02 ĂPlanungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen 

Á die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur 

gesichert und durch Vernetzung verbessert werden, 

Á die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und um-

weltverträglich befriedigt werden, [...]. 

Dabei sollen 

Á die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen verbes-

sert werden, 

Á belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und 

Pflanzen vermieden oder vermindert werden, 

Á die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindämmung 

des Treibhauseffektes genutzt werden.ñ 

1.1 03 ĂDie Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevöl-

kerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planungen 

und MaÇnahmen zu ber¿cksichtigen.ñ 

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 

2.1 01 ĂIn der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Le-

bensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe 

Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse 

weiterentwickelt werden.ñ 

In der Gemeinde Vollersode konzentriert sich der Siedlungsschwerpunkt vorwiegende auf die 

höher gelegenen Geeststandorte. Die Teile der Gemeinde, die sich in den ehemals überwie-

gend durch Moor geprägten Bereichen befinden, wurden in der Regel im Rahmen der Moor-

kolonisation erstmals besiedelt. Bei der Ortschaft Bornreihe handelt es sich um eine typische 

Moorkolonie, die ursprünglich durch die landwirtschaftliche Nutzung (Torfabbau und Weide-

wirtschaft) geprägt war und bereits durch die Aufstellung der Außenbereichssatzung im Jahr 
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2008 durch Bestandssicherung und Umnutzung vorhandener Gebäude zu Wohnzwecken 

behutsam weiterentwickelt wurde. Mit der vorliegenden Neuaufstellung soll auch weiterhin 

das Ziel verfolgt werden, lebendige Dörfer in Außenbereichslagen zu erhalten, dies allerdings 

unter Berücksichtigung der nun aktuellen Anforderungen der Einwohner. 

Ergänzend zu der vorliegenden Außenbereichssatzung wird daher auch die für den Bereich 

der Außenbereichssatzung bestehende Örtliche Bauvorschrift neu aufgestellt, die Vorschrif-

ten zur äußeren Gestaltung der Gebäude enthält, um das Ortsbild zu wahren. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Osterholz aus dem Jahr 2011 

weist für den Bereich des Plangebietes folgende zeichnerische Darstellungen auf: 

¶ Vorranggebiet Straße mit regional bedeutsamem Busverkehr (Nordost-Südwest-

Achse in Verlängerung der Verlüßmoorer Straße ï Schuldamm), 

¶ Vorranggebiet Kabeltrasse (Gas), ebenfalls in der vorstehend benannten Achse 

¶ Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, 

¶ Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft,  

¶ Vorranggebiet Natur und Landschaft (Bebauung im Nordwesten des Geltungsbe-

reichs, südlich der Bornreiher Straße) 

¶ Vorbehaltsgebiet Erholung, 

¶ Vorranggebiet Erholung (Bebauung im Nordwesten des Geltungsbereichs, südlich der 

Bornreiher Straße) sowie 

¶ Vorbehaltsgebiet regional bedeutsamer Wanderweg (F = Radfahren). 

¶ Südöstlich und östlich verläuft in einigem Abstand die Grenze eines Vorranggebietes 

Natura 2000 sowie eines Vorranggebietes Hochwasserschutz. 

  

Abb. 2: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Osterholz (Lage des 

Plangebietes ist mit einem schwarzen Kreis gekennzeichnet) 
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Da es sich bei der vorliegenden Neuaufstellung im Wesentlichen um die Übernahme und Ak-

tualisierung sowie moderate Erweiterung der bereits geltenden Baustandorte und überbauba-

ren Grundstücksflächen handelt, siehe dazu auch Kapitel 6 ĂPlanungsanlass / Planungszie-

leñ, ist davon auszugehen, dass die Neuaufstellung der AuÇenbereichssatzung mit dem Re-

gionalen Raumordnungsprogramm vereinbar ist.  

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen sind das Plangebiet so-

wie die angrenzenden Bereiche als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Die Bornreiher 

Straße wurde aufgrund ihrer Funktion als Kreisstraße als Haupterschließungsstraße im Flä-

chennutzungsplan gekennzeichnet. Nordöstlich an das Plangebiet angrenzend befinden sich 

im Bereich der Straße Schuldamm Grünflächen mit den Zweckbestimmungen Sportplatz und 

Schießstand sowie die Kennzeichnung eines Gemeinbedarfstandortes für die Feuerwehr. 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist auf dem Grundstück Bornreiher Straße Nr. 15 / Bau-

standort 25 im Vorweidenbereich eine kleine Fläche für Wald dargestellt.  

Weitere Darstellungen betreffen mehrere Baudenkmale im Plangebiet. Es handelt sich dabei 

um regionaltypische 2-Ständer Fachwerkhäuser mit Ziegelausfachung und Krüppelwalm- 

bzw. Halbwalmdach (Bauensemble Hausnummer 5, Bauensemble Hausnummer 18 und 

Baudenkmal Hausnummer 22).  

 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen (nordwestli-

cher Abschnitt) 
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hambergen (südöstli-

cher Abschnitt) 

4.3 Sonstige städtebauliche Planungen 

Um das eigenständige Profil der Teufelsmoor-Region zu stärken und eine nachhaltige Ent-

wicklung voranzutreiben, wurde im Sommer 2001 das Projekt "Dorferneuerungsverbund 

Teufelsmoor" initiiert, welches Ende 2003 planerisch abgeschlossen wurde. An der Planung 

waren die folgenden fünf Dörfer beteiligt: 

Vollersode Gemeinde Vollersode 

Hambergen (Ortschaften Heißenbüttel, Heilsdorf, Ströhe und Spreddig) in der Gemeinde 
Hambergen 

Hüttenbusch (Ortschaften Hüttenbusch, Hüttendorf, Heudorf, Neen Moor und Fünfhausen) 
in der Gemeinde Worpswede 

Ostersode (Ortschaften Ostersode, Nordsode und Meinershagen) in der Gemeinde Worps-

wede 

Teufelsmoor (Ortschaften Teufelsmoor, Niedersandhausen, Altendamm, Altenbrück und 
Neuenfelde) in der Stadt Osterholz-Scharmbeck 

Die Gemeinde Vollersode umfasst die Ortsteile Wallhöfen und Vollersode, die als alte 

Geestdörfer direkt an der Geestkante gelegen sind, sowie die Moordörfer Ahrensdorf, Born-

reihe, Friedensheim, Giehlermoor und Verlüßmoor. 


















